
. Satzung 
zur Änderung der Hauptsatzung 

des Amtes Lütjenburg; 

4. Nachtrag 

Aufgrund des $ 24 a der Amtsordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 (GVOBI. Schl.-H. S. 112), zuletzt geändert . 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. März 2022 (GVOBI. Schl-H. S. 153) sowie durch 

Art. 2 des Gesetzes vom 04. März 2022 (GVOBI. Schl.-H. S. 155) in Verbindung mit $ 

4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 28. Februar 2003 (GVOBI. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Art. 1 des 
Gesetzes vom 04. März 2022 (GVOBI. Schl.-H. S. 153) wird nach Beschluss des 
Amtsausschusses des Amtes Lütjenburg vom 05. Oktober 2022 und mit Genehmigung 
der Landrätin des Kreises Plön folgende Satzung zur 4. Änderung der Hauptsatzung des 

Amtes Lütjenburg erlassen: 
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&7 Gleichstellungsbeauftragte für Ämter mit eigener Verwaltung 
(zu beachten: $ 22 a AO) erhält folgenden Wortlaut: 

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte ist hauptamtlich tätig. 

(2) Die Gleichstellungsbeauftragte trägt zur Verwirklichung der Gleichberechtigung 

von Frauen und Männern im Amt Lütjenburg bei. 
Sie ist dabei insbesondere in folgenden Aufgabenbereichen tätig: 
— Einbringung frauenspezifischer Belange in die Arbeit des Amtsausschusses, der 
Stadtvertretung und der Gemeindevertretungen der amtsangehörigen Gemeinden, z.B. 
auch bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes, und der von der Amtsvorsteherin oder 
dem Amtsvorsteher geleiteten Verwaltung, 
— Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen für Frauen, 
— Mitarbeit an Initiativen zur Verbesserung der Situation von Frauen im Amt, 
— Anbieten von Sprechstunden und Beratung für hilfesuchende Frauen, 
— Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und 
Behörden, um frauenspezifische Belange wahrzunehmen. 

(3) Die Gleichstellungsbeauftragte unterliegt der allgemeinen Dienstaufsicht der 
Amtsvorsteherin oder des Amtsvorstehers; sie ist in Ausübung ihrer Tätigkeit an 
fachliche Weisungen der Amtsvorsteherin oder des Amtsvorstehers, der 

leitenden Verwaltungsbeamtin oder des leitenden Verwaltungsbeamten nicht gebunden. 

(4) Die Amtsvorsteherin oder der Amtsvorsteher und die leitende Verwaltungsbeamtin 
oder der leitende Verwaltungsbeamte haben hat die Gleichstellungsbeauftragte im 

‘ Rahmen ihres Aufgabenbereiches an allen Vorhaben so frühzeitig zu beteiligen, dass 

deren Initiativen, Anregungen, Vorschläge, Bedenken oder sonstige Stellungnahmen 
berücksichtigt werden können. Dazu sind ihr 
die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Unterlagen zur Kenntnis zu geben sowie 
erbetene Auskünfte zu erteilen.



(5) Die KGleichstellungsbeauftragte kann in ihrem Aufgabenbereich eigene 
Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Dabei ist sie an Weisungen nicht gebunden. Sie kann 

_ an den Sitzungen des Amtsausschusses und der Ausschüsse teilnehmen. Dies gilt auch 

für nichtöffentliche Teile von Sitzungen. Zeit, Ort und Tagesordnung der 
Sitzungen sind ihr rechtzeitig bekannt zu geben. 

In Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs ist ihr auf Wunsch das Wort zu erteilen. . 
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$ 9 Verarbeitung von personenbezogener Daten 
(zu beachten: Datenschutz-Grundverordnung, Landesdatenschutzgesetz) 
Erhält folgenden Wortlaut: 

(1) Namen, Anschrift, Funktion, Fraktionszugehörigkeit und Tätigkeitsdauer der . 
Mitglieder des Amtsausschusses und der sonstigen Ausschussmitglieder sowie. der 

amtsangehörigen Gemeindevertretungen und der sonstigen Ausschussmitglieder 
werden vom Amt Lütjenburg zu allen mit der Ausübung des Mandats verbundenen 
Zwecken verarbeitet. Die Daten in Satz 1 werden auch nach Ausscheiden aus dem Amt _ 

zu archivarischen Zwecken verarbeitet. 

(2) Darüber hinaus verarbeitet das Amt Lütjenburg Anschrift und Kontoverbindung 

der in Absatz 1 Satz 1 genannten Personen für den Zweck der Zahlung von 
' Entschädigungen. Eine Übermittlung von Daten an das zuständige Finanzamt findet 
gemäß der Mitteilungsverordnung i.V.m. $ 93 a Abgabenordnung statt. Eine 
darüberhinausgehende Übermittlung an Dritte findet nicht statt. 

(3) Für den Zweck, Gratulationen auszusprechen, kann. das Amt Lütjenburg auch das 
Geburtsdatum der in Absatz 1 Satz 1 genannten Personen verarbeiten, soweit dafür die 
Einwilligung der Betroffenen vorliegt. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für die Daten von ehrenamtlich Tätigen. 

(5) Die Daten nach Absatz 1 Satz 1 werden durch das Amt Lütjenburg in geeigneter 
Weise veröffentlicht, ggf. zusammen mit weiteren Daten nach $ 24 a Amtsordnung 
i1.V.m. 8 32 Abs. 4 Gemeindeordnung. 
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Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Die Genehmigung 
nach $ 24 a der Amtsordnung in Verbindung mit $ 4 der Gemeindeordnung wurde durch 
Verfügung der Landrätin des Kreises Plön vom 07. November 2022 erteilt.. 

Ausgefertigt: 
Lütjenburg, den 10. November 2022 

Amt Lütjenburg 
Der Amtsvorsteher 

(uter B, 


